
haben sich dazu als nützlich erwiesen. Des weiteren 
wurde festgelegt, daß über Verletzungen des Eingaben
erlasses des Staatsrates sowie über grobe Verstöße in
folge Nichtbeachtung der Festlegungen in der Rund
verfügung 6/70 vor dem Präsidium zu berichten und 
über eingeleitete Maßnahmen zur Überwindung der 
Mängel Rechenschaft abzulegen war. Durch die ver
stärkte operative Arbeit des Bezirksgerichts konnten 
vor allem die bei der Erfassung mündlicher Eingaben, 
bei der fristgerechten Bearbeitung, bei der präzisen 
Ausfüllung der Zählblätter und bei der inhaltlich for
malen Bearbeitung festgestellten Mängel an Ort und 
Stelle überwunden werden. Die Verallgemeinerung der 
hierbei gesammelten Erfahrungen wirkte sich positiv 
auf die Aussagekraft der Eingabenanalysen aus. Gute 
Erfahrungen wurden mehrfach für die Anleitung der 
Kreisgerichtsdirektoren verwendet.

Eingabenbearbeitung — Bestandteil der Anleitung 
der Senate
Eine Verbesserung der Eingabenbearbeitung wurde 
schließlich auch dadurch erreicht, daß sich das Be
zirksgericht nicht auf die unmittelbare Anleitung der 
Kreisgerichtsdirektoren beschränkte. Bei der Bearbei
tung von Eingaben werden bekanntlich die Senate 
ständig mit den Anliegen der Bürger konfrontiert. Das 
macht es möglich, aber auch erforderlich, die Ergeb
nisse der Eingabenbearbeitung direkt in die Anleitungs
tätigkeit der Senate einfließen zu lassen. Deshalb wur
den wiederholt Probleme aus der Eingabenbearbeitung 
mit der Einschätzung der Rechtsprechung verbunden 
und in Fachrichtertagungen ausgewertet.
In nicht wenigen Eingaben kritisierten Bürger z. B. 
die . ungenügende Konzentration und Beschleunigung 
der Verfahren in Familiensachen. Untersuchungen er
gaben, daß vornehmlich einige in der Praxis noch nicht 
genügend erfahrene Richter durch Unsicherheit bei der 
Bewältigung prozessualer und technischer Fragen zu 
solchen Mängeln beitrugen. Die daraufhin diesen Rich
tern vom Familienrechtssenat des Bezirksgerichts ge
währte besondere Hilfe und Unterstützung führte zu 
Veränderungen.
Auf dem Gebiet des Strafrechts wurde in mehreren 
Eingaben die Arbeitsweise der Kreisgerichte bei der 
Verwirklichung gerichtlicher Entscheidungen kritisiert. 
So wurde insbesondere das Ausbleiben wirksamer 
Reaktionen beanstandet, nachdem begründet darauf 
hingewiesen worden war, daß Verurteilte in der Be
währungszeit die in sie gesetzten Erwartungen nicht 
erfüllt hatten. Für das Bezirksgericht ergab sich dar
aus die Notwendigkeit, die konsequente Durchsetzung 
der Materialien der 25. Plenartagung des Obersten Ge
richts über die Verwirklichung der Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit (NJ 1970 S. 36 ff.) 
sowie des Plenums des Bezirksgerichts Potsdam zu die
ser Problematik in Fachrichtertagungen noch einmal 
gründlich zu behandeln.

Bedeutung der Eingaben für die Zusammenarbeit 
mit der Volksvertretung
Eingaben der Werktätigen werden jetzt in verstärktem 
Maße für die Leitungstätigkeit der Gerichte nutzbar 
gemacht, u. a. auch in den Berichterstattungen vor den 
Volksvertretungen. Das Kreisgericht Rathenow erfuhr 
z. B. durch Eingaben von städtebaulichen Sanierungs
maßnahmen, von denen Gewerbebetriebe betroffen 
wurden. Hinweise darauf, daß bei der Schaffung ge
werblicher Räume zum Zwecke der Betriebsverlage
rung eine möglicherweise zu engherzige Bearbeitung 
durch das örtliche Organ erfolgte, waren Gegenstand 
einer Information an den örtlichen Rat. Eine weitere 
Information dieses Kreisgerichts an die örtliche Volks

vertretung betraf die spekulative Nutzung von Wochen
endgrundstücken, worauf das Kreisgericht durch Ein
gaben aufmerksam gemacht worden war. Solche Infor
mationen tragen nicht nur dazu bei, geeignete Lei
tungsentscheidungen zu treffen; sie geben den Abge
ordneten auch einen instruktiven Einblick in die Pro
bleme, mit denen sich die Bürger ihres Territoriums 
an das Gericht wenden, weil sie zur Beseitung noch 
vorhandener Unzulänglichkeiten beitragen wollen. Sol
che Eingaben machen ferner sichtbar, wie sich das 
Rechtsbewußtsein der Bürger entwickelt hat.

Auch für die analytische Tätigkeit gaben Eingaben 
wichtige Hinweise. Dem Bericht des Präsidiums an das 
Plenum des Bezirksgerichts zur Umsetzung guter Er
fahrungen aus der Mietrechtsprechung in die gesamt
staatliche Leitung lagen z. B. nicht nur die Ergebnisse 
der Rechtsprechung der staatlichen und gesellschaftli
chen Gerichte, sondern auch die der Eingabenbearbei
tung zugrunde. Zahlreiche Bürger wenden sich an die 
Gerichte mit der Bitte, durch vermittelnde Ausspra
chen zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ver
mietern und Mietern sowie zwischen Mietern beizutra
gen. Durch die Erläuterung der Rechte und Pflichten 
von Vermietern und Mietern haben die Gerichte nicht 
nur sich anbahnende Konflikte beseitigt — oft im Zu
sammenwirken mit den zuständigen Volksvertretun
gen und deren Organen —, sondern auch das Rechts
bewußtsein der Bürger gefestigt. Die hierbei in oft 
mühevoller Kleinarbeit erzielten Ergebnisse vermitteln 
Erfahrungen, die für die Tätigkeit der örtlichen Organe 
sowie für die Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit der 
Gerichte bedeutsam sind.
Die in Vorbereitung einer Plenartagung des Bezirks
gerichts zur Effektivität der Aussetzungsverfahren ge
troffenen Feststellungen bestätigten die Hinweise aus 
der Eingabenbearbeitung, daß in einer Reihe von Krei
sen viele Bürger die Gerichte zur Vermeidung von Ehe
konflikten um Aussprachen gebeten haben. Die Unter
suchungen deckten auf, daß es in der Mehrzahl dieser 
Kreise entweder überhaupt keine arbeitsfähigen Ehe- 
und Familienberatungsstellen gibt oder daß ihre Tä
tigkeit nicht kontinuierlich ist, so daß kaum bekannt 
ist, daß eine solche Einrichtung besteht. Viele der Bür
ger, die um eine solche Aussprache bei Gericht nach
suchten, würden sich — wie sie selbst erklärten — mit 
ihren Anliegen an die Ehe- und Familienberatungs
stelle wenden. Deshalb wurden bei den vom Präsidium 
bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Tätigkeit der Ehe- und Familienberatungsstellen diese 
Feststellungen mit verwertet. Sie waren bereits Anlaß 
zu entsprechenden Informationen an die örtlichen Or
gane der betreffenden Kreise.

Eingaben zur Vermeidung von Konflikten
Im Bezirk Potsdam wächst ständig der Anteil der Ein
gaben, mit denen zur Vermeidung von Konflikten bei
getragen werden soll, so von 37 % der Eingaben im 
zweiten Halbjahr 1970 auf 43 % im ersten Halbjahr 
1971. Das bestätigt die Richtigkeit und gleichermaßen 
die Bedeutung der Feststellung, daß ein immer größer 
werdender Teil aller Eingaben Anliegen enthält, mit 
denen die Bürger außerhalb eines ordentlichen Rechts
streits mit Hilfe der Gerichte Konflikte ausräumen und 
gesellschaftliche Verhältnisse entsprechend der Gesetz
lichkeit selbst gestalten wollen.
Solche Anliegen der Bürger gibt es auf allen Rechts
gebieten, besonders aber im Bereich des Miet-, Fami
lien- und Arbeitsrechts. So werden Eingaben, die ar
beitsrechtliche Probleme betreffen, fast ausschließlich 
mit dem Ziel vorgetragen, Konflikte in den Beziehun
gen zwischen Betrieben und Werktätigen zu vermeiden. 
Die Bearbeitung solcher Eingaben bestätigte, daß bei
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